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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH

Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN-BIS ZWEIMAL 49. JAHRGANG NUMMER 5/6 11. MÄRZ 1955

Budget Rechnung Unterschiede
1954 1954

Fr. Fr. Fr.

^4.
1. Jahresbeiträge 27 800.— 30 305.— +2 505.—
2. Zinsen 600.— 757.95 + 157.95
3. Päd. Beobachter 250.— 249.— — 1.—
4. Verschiedenes 150.— 226.55 + 76.55

Total der Einnahmen 28 800.— 31 538.50 +2 738.50

R.
1. Vorstand 8 400.— 8 461.85 + 61.85
2. Delegiertenver-

Sammlung 900.— 814.45 — 85.55
3. Schul- und

Standesfragen 3 000.— 1 992.70 —1 007.30
4. Päd. Beobachter 4 800.— 3 973.90 — 826.10
5. Drucksachen 900.— 843.95 — 56.05
6. Büro und Bürohilfe 4000.— 3 076.70 — 923.30
7. Rechtshilfe 1 000.— 1 545.50 + 545.50
8. Unterstützungen 100.— — 100.—
9. Zeitungen 200.— 172.30 — 27.70

10. Gebühren 120.— 109.90 — 10.10
11. Steuern 250.— 240.95 — 9.05
12. SLV: Delegierten-

Versammlung 750.— 650.— — 100.—
13. Verbandsbeiträge 2 000.— 1 816.90 — 183.10
14. Ehrenausgaben 200.— 93.75 — 106.25
15. Mitgliederwerbung 600.— 789.95 + 189.95
16. Versch. Ausgaben 200.— 45.50 — 154.50
17. Bestätigungswahlen 500.— 452.80 — 47.20
18. Fonds für a. o. ge-

werkschaftl. Aufg. 800.— 1 968.10 +1168.10
19. Fonds Päd. Woche 80.— 82.25 + 2.25

Total der Ausgaben 28 800.— 27 131.45 —1 668.55

C.
Einnahmen 28 800.— 31 538.50 +2 738.50
Ausgaben 28 800.— 27 131.45 —1 668.55

Ubrjr/W<sg 4407.05 +4407.05

Zar 19.54

Die Rechnung 1954 schliesst um Fr. 4407.05 günstiger
ab als der Voranschlag. Dieses erfreuliche Ergebnis ist zu
'Vö auf vermehrte Einnahmen und zu -/s auf verminderte
Ausgaben zurückzuführen.

Die fîwwaÂœe« sind um Fr. 2738.50 höher ausgefal-
len, als veranschlagt war. In erster Linie haben sich die

günstigen Auswirkungen der Mitgliederwerbung bemerk-
bar gemacht. Die Jahresbeiträge haben Fr. 30 000.— über-
schritten, womit die Verminderung der Einnahmen durch
die Herabsetzung des Jahresbeitrages von Fr. 15.— auf
Fr. 13.— bereits wieder aufgeholt und sogar der Stand

von 1951 überschritten ist. Gegenüber dem Voranschlag
sind bei den Mitgliederbeiträgen Fr. 2505.— Mehrein-
nahmen zu verzeichnen. Zinsen und Verschiedene Ein-
nahmen zeigen ebenfalls kleine Ueberschüsse, während
die Einnahmen für Separatabonnemente des P. B. den

Voranschlag nur knapp erreichten.
Die Aw.rgtfèe» sind um Fr. 1668.55 niedriger ausge-

fallen, als vorgesehen war. Die Erhöhung der Sitzungs-

gelder wirkte sich bei den Ausgaben für. den Vorstand in
der vorgesehenen Weise aus. Der Unterschied von
Fr. 748.10 gegenüber dem Vorjahr ist nicht allein darauf
zurückzuführen, sondern zum Teil auch auf den Umstand,
dass die Vorjahresrechnung durch die Abwesenheit eines

Vorstandsmitgliedes (Korea) in diesem Posten reduziert
war. Die Auslagen für die Delegiertenversammlung und
die Präsidentenkonferenzen blieben um Fr. 85.55 unter
dem Voranschlag, sind aber gegenüber früher doch er-
heblich gestiegen. Für Schul- und Standesfragen waren
Fr. 3000.— budgetiert. Sitzungs- und Fahrtentschädigun-
gen für Beratungen im Zusammenhang mit der Revision
der Schulgesetzgebung erforderten Fr. 1228.70. Die Aus-
lagen für Konferenzen betreffend Teuerungszulagen und
die Behandlung von Wehrsteuer-Rekursen sowie die im-
mer wieder auftauchenden Probleme der Beamtenver-
sicherungskasse machen Fr. 453-— aus. Fr. 311.— wur-
den ausgegeben für eine Reihe von Einzelfällen allgemei-
ner Bedeutung, in denen Kolleginnen und Kollegen die
Hilfe des Vorstandes in Anspruch nehmen mussten. Im
gesamten ist bei dieser Position, deren Vorausberech-

nung immer unsicher ist, doch eine Einsparung von
Fr. 1007.30 erzielt worden. Bei den Auslagen für den
«Päd. Beob.», die um Fr. 826.10 unter dem Voranschlag
blieben, wirkte sich aus, dass nur 17 Nummern erschienen
(Vorjahr 18) und die Papierpreise weiter sanken. Inner-
halb zweier Jahre sind die Ausgaben für den P. B. um rund
Fr. 1000.— gesunken und haben damit wieder den Stand

von 1948 erreicht. Daran ist die Einführung eines Abon-
nementes für die Separata massgebend beteiligt. Die Aus-
lagen für Drucksachen sind im Rahmen des Voranschlages
geblieben. Die Bureauauslagen blieben um Fr. 923-30 un-
ter dem Voranschlag. Sie enthalten u. a. die Spesen der
Sektionen von Fr. 802.95, was pro Mitglied 32 Rappen
ausmacht, ein Beweis dafür, wieviel ehrenamtliche Arbeit
von den Sektionsvorständen geleistet wird. Die Bureau-
hilfe musste während 290 Stunden beansprucht werden;
das sind 40 Stunden weniger als im Vorjahr. Die Aus-
lagen für Rechtshilfe überschritten den Voranschlag um
Fr. 545.50. Der Rechtsberater musste namentlich in Ver-
Sicherungsangelegenheiten allgemeiner Bedeutung ver-
mehrt in Anspruch genommen werden. Erstmals erscheint
in der Rechnung 1954 der Posten «Mitgliederwerbung».
Im Voranschlag waren hiefür Fr. 600.— eingestellt. Im
Februar 1954 wurde die erste Veranstaltung mit den
Oberseminaristen des Jahrganges 1953/54 im «Weissen
Wind» mit sichtlichem Erfolg durchgeführt. Mit Rück-
sieht auf die Belastung der angehenden Lehrer durch Prü-

fungen ergab sich die Notwendigkeit, die Veranstaltung
vorzuverlegen, so dass im November 1954 bereits der

zweite Orientierungsabend, diesmal für die Obersemina-
risten des Jahrganges 1954/55, im Zunfthaus zur Schmi-
den durchgeführt wurde. Ausnahmsweise wurde so die

Rechnung 1954 zweimal belastet, was eine beträchtliche
Ueberschreitung dieses Budgetpostens zur Folge gehabt
hätte. Daher beschloss der Vorstand, den Fonds für aus-

serordentliche gewerkschaftliche Aufgaben zu beanspru-
chen und entsprechend dessen Zweckbestimmung an die
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ausserordentlichen Aufwendungen für die Mitgliederwer-
bung einen Beitrag von Fr. 700.— zu gewähren. Dadurch
stellte sich die Ueberschreitung auf Fr. 189-95. Inskünf-
tig wird der Orientierungsabend immer im Spätherbst
veranstaltet werden. — Dem Fonds sind ausser dem
ordentlichen Beitrag von Fr. 500.— Zinsen im Betrage
von Fr. 368.10 und ein Viertel des Rechnungsüberschus-
ses (Fr. 1100.—), insgesamt Fr. 1968.10, zugeflossen, so
dass er den Aderlass wohl ertragen konnte.

Däj FeraîogêK ist im Berichtsjahr von Fr. 35 060.70
auf Fr. 39 467.75 angestiegen. Es ist wie folgt ausge-
wiesen:

Aktiven Fr.

Obligationen der Zürcher Kantonalbank 30 000.—
Sparheftguthaben 6 764.75
Mobiliar (pro memoria) 1.—
Guthaben auf Postcheckkonto VIII 26949 • 7 611.05
Guthaben auf Postcheckkonto VIII 27048 680.60
Barschaft laut Kassabuch 938.35
Guthaben auf Kontokorrent 9 438.05
Guthaben auf Schuldscheinen 438.05
Ausstehende Forderung 50.—

Summe der Aktiven 55 922.30

Passiven
Fonds für a. o. gew. Aufgaben 13 539-65
Fonds Pädagogische Woche 2 824.90
«Pädagogischer Beobachter» 90.—

Summe der Passiven 16 454.55

Bilanz
Summe der Aktiven 55 922.30
Summe der Passiven 16 454.55

Reinvermögen am 31. Dezember 1954 39 467.75

Die Fonds ohne eigenen Aktivenzeiger weisen fol-
gende Veränderungen auf:

Fo«4t /«r tfzmeror4e«4zcFe

Bestand am 31. Dezember 1953 12 271.55

Einnahmen
Ordentliche Einlage 500.—
Zinsgutschrift 368.10
Ausserordentliche Einlage 1 100.— 1 968.10

14 239.65

Ausgaben
Beitrag an die Mitgliederwerbung 700.—
Bestand am 31. Dezember Î954 13 539-65

Fo«4t PüV/Äg-ogijc/)e IFocÄe

Bestand am 31. Dezember 1953 2 742.65

Einnahmen
Zinsgutschrift 82.25

Ausgaben
Keine —.—
Bestand am 31. Dezember 1954 2 824.90

Küsnacht, den 26. Januar 1955.
Für die Richtigkeit:

Der Zentralquästor: gez. H. K»»g.

Einnahmen Fr.

Prämienanteile 404.65
Zinsen 117.55
Verrechnungssteuer-Rückerstattung 35-30

Summe der Einnahmen 557.50

Ausgaben Fr.

Gebühren und Spesen 5.50
Spenden 387.—

Summe der Ausgaben 392.50

Bilanz
Summe der Einnahmen 557.50
Summe der Ausgaben 392.50

Vorschlag 1954 165-—

Vermögensrechnung
Fondsvermögen am 31. Dezember 1953 5811.15
Vorschlag im Jahre 1954 165.—

Fondsvermögen am 31. Dezember 1954 5976.15

Zeiger
Guthaben auf Sparheft 1976.15
Obligationen der Zürcher Kantonalbank 4000.—

Fondsvermögen (wie oben) 5976.15

Küsnacht, den 26. Januar 1955.
Für die Richtigkeit:

Der Zentralquästor: gez. H.

Pro/ô/éo// t/er

vow 54wzrtag, 4. 7954, fzw «D« Po«/», Z»«cP

Anwesend sind als Gäste die HH. Erziehungsdirektor
Dr. Vaterlaus; Erziehungsrat Binder; Prof. Dr. Däniker
(Tagesreferent); Prof. Dr. Schmid; J. Baur (Präsident
ZKLV); H. Wymann; Vertreter der Elementar-, Real-
und Sekundarlehrer-Konferenz. 55 Konferenzmitglieder
folgen den Verhandlungen.

Präsident D. Fr« begrüsst die anwesenden Gäste und
Kollegen. In einer kurzen Zusammenfassung orientiert er
über den gegenwärtigen Stand der Beratungen über die
Schulgesetzrevision und der Ausbildung des Werklehrers.
Als Ergebnis der Verhandlungen und Beratungen betref-
fend Ausbildung des zukünftigen Werklehrers liegen
heute vor: a) Vorschläge des Vorstandes der OSK;
b) Richtlinien von Prof. Dr. A. U. Däniker. Präsident Frei
weist hin auf die Wichtigkeit der Ausbildung des zukünf-
tigen Werklehrers als Kernstück der zukünftigen Schul-
reform. Wenn gute Werklehrer ausgebildet werden, ist
ein Hauptproblem der Schulgesetzrevision gelöst.

1. Prof. Dr. Däniker referiert über: Fowz IFen?» 4er
IFer,è.fCiWe »»4 fo« 4er ziarFz/4»«g 4er Z,ei>r<fr4/#e. (Der
Inhalt des Vortrages wird in einer kurzen Zusammenfas-

sung wiedergegeben, da der Referent das Erscheinen seiner
vollständigen Ausführungen in der Tagespresse in Aus-
sieht gestellt hat.) Die Schaffung der neuen Werkschule
als grundsätzlich neuem Schultyp ist ein pädagogisches
Ereignis. Ausgehend von den verschiedenen Begabungs-
typen ist neben die bestehende Sekundärschule ein zweiter
Schultyp zu stellen. Die neue Werkschule soll aber nicht
eine Schule der Schwächeren, sondern der anders Begab-
ten werden.

Unsere Schule hat im gesamten grosse Fortschritte ge-
macht; es zeigen sich aber auch Anzeichen eines gewissen
Zerfalls. Es besteht eine Wissenskrise in unseren heutigen
Intelligenzkreisen. Es gilt, Stellung zu nehmen gegen eine
falsch verstandene Wissenschaftlichkeit und gegen ein
Vielwissen. Die Reaktion gegen unnötigen Wissensballast
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ist verständlich. Viele Menschen vertreiben sich heute ge-
dankenlos die Zeit; eine ganze Industrie floriert, die nur
dem Zeitvertreib dient. Es besteht die Gefahr der Tren-
nung zwischen einer kleinen Schicht und der grossen
Masse des Volkes.

Unsere Kultur beruht nicht allein auf dem Wissen.
Eine grosse Bedeutung haben auch musische, ästhetische
und kulturelle Belange. Hat unsere Schule den Weg in
diesen Belangen gefunden? Ein überholter Materialismus
treibt je nach Begabung des Einzelnen sein Unwesen.

Sind bei einem bestimmten Begabungstypus gewisse
Talente schwach entwickelt, so heisst das nicht, dass er auf
andern Gebieten auch so schwach sei. Viele Schüler wen-
den sich manuellen Berufen zu. Bei Schülern, die für die
hergebrachten Schultypen keine besondere Begabung zei-

gen, kann unter Zuhilfenahme moderner Schulmethoden
die Entwicklung zur Ausübung von Handwerk und Ge-
werbe gefördert werden. Massgeblich ist dabei der syn-
thetische Weg, der zugleich einen Riegel gegen die Stoff-
überfüllung bildet. Nötig ist ein lebensnaher Unterricht
mit weitgehender Verwendung des Arbeitsprinzips, Pflege
des Schulgeistes, bewusster Verzicht auf Wissenspaukerei.

Die Ausbildung der neuen Lehrkräfte ergibt sich aus
den Bedürfnissen des Unterrichtes heraus. Der Referent
tritt ein für eine sehr gute Ausbildung des zukünftigen
Werklehrers. Seine Ausbildung soll aufgebaut werden auf
den Bedürfnissen des neuen Schultyps und auf den ge-
samten Erfahrungen mit den bisherigen Versuchsklassen.

Die Schaffung neuer Lehrmittel für die neue Schule
soll erfolgen unter Mitwirkung von Seminardozenten und
unter Stützung auf die Lehrmittel, welche von den an der
Oberstufe tätigen Lehrkräften ausgearbeitet wurden.

Die neue Werkschule ist keine Sekundärschule zweiter
Klasse, sondern eine auf das Praktische ausgerichtete
Schule. Nötig ist eine dementsprechende Schulorganisa-
tion und eine angemessene Ausbildung der Lehrkräfte.
Dann wird der neue Schultyp wertvolle Ausstrahlungen
auch auf andere Schultypen bewirken.

Der sehr instruktive und richtungweisende Vortrag
wird von den Anwesenden lebhaft verdankt. In der an-
schliessenden Diskussion beantwortet der Referent die
von verschiedenen Konferenzteilnehmern gestellten Fra-

gen und äussern Kollegen ihre Ansichten zu einzelnen
Teilproblemen. Er kennt persönlich Privatdozenten an
der Hochschule, die befähigt wären, bei der Ausbildung
der neuen Werklehrer mitzuwirken. Regelmässige Zusam-
menkünfte der Werklehrer sind anzustreben, damit sie

gegenseitig Vorschläge und Anregungen zum Wohl der

neuen Schule austauschen können. Jeder Methodenzwang
ist abzulehnen. Die neuen Werklehrer sollen besonders
auch in der französischen Sprache besser ausgebildet
werden.

Erziehungsdirektor Dr. HtferLwr verdankt seinerseits
die wertvollen Ausführungen des Referenten. Er sieht bei
der Lehrerausbildung vor: 1. die stoffliche Ausbildung
durch geeignete Privatdozenten; 2. die methodisch-didak-
tische Stoffgestaltung. Die Weiterbildungskurse für am-
tierende Lehrkräfte sollen besonders für junge Lehrer obli-
gatorisch erklärt werden können. Es soll ein Ausbildungs-
programm für die kommenden Werklehrer und eines für
die jetzt amtierenden Oberstufenlehrer aufgestellt werden.
Die Lehrmittel der neuen Werkschule sollen nach andern
methodischen Grundsätzen aufgestellt werden als die bis-

herigen Lehrmittel.
2. Die lFeriè/sÂrera«jè»W»«g: Nach reichlich benutz-

ter Diskussion und nachträglicher Bereinigung der ver-
schiedenen Vorschläge durch den Vorstand ergibt sich für

die TÄere« IFerF/eÄrcr folgende Fas-

sung:
1. Für die Ausbildung des Werklehrers sind die Rieht-

linien des ZKLV vom September 1953 massgebend
(Wählbarkeit als zürcherischer Primarlehrer, zusätz-
liehe Studienzeit von zwei Jahren und Fremdsprach-
aufenthalt).

2. Die Ausbildung erfolgt an der Universität, an Fach-
schulen oder in besonderen Kursen. Sie hat sich nach
den besondern Bedürfnissen der Stufe zu richten.

3. Für die Erweiterung und Vertiefung der Kenntnisse
sind Gebiete aus der deutschen und französischen
Sprache, aus Naturkunde, Geographie und volkskund-
licher Heimatkunde zu wählen.

4. Dazu ist der Kandidat in Methodik, Didaktik, Psycho-
logie und Berufskunde für die speziellen Bedürfnisse
der Stufe auszubilden.

5. Die handwerklich-technische Ausbildung des Werk-
lehrers erstreckt sich über vier Semester. Sie umfasst
Gartenbau und die Verarbeitung von Holz und Metall
zu Veranschaulichungsmitteln und Gebrauchsgegen-
ständen.

Handarbeit ist wesentliches Unterrichtsmittel und
Lehrfach. Kartonnage wird als Teil der Primarlehrer-
ausbildung vorausgesetzt und muss in Ausnahmefällen
innerhalb des ersten Studienjahres nachgeholt werden.

6. Die praktische und theoretische Ausbildung sind mög-
liehst miteinander zu verknüpfen.

7. Das Studium wird, einschliesslich die handwerklichen
Fächer, mit einer Prüfung abgeschlossen.

A. Deutsche und französische Sprache, Naturkunde, Geo-
graphie, (volkskundliche) Heimatkunde mit Seminar-
Übungen und Laboratoriumsarbeiten.

B. Methodik und Didaktik der Werkschule, Uebungs-
praxis.

C. Psychologie der Werkschüler, Berufskunde.
D. Technisch-handwerkliche Ausbildung mit ein- bis

zweiwöchigen Anschlusskursen.
IFotAeWota/ 24—26 Stunden.

Sewer/erarzur späteren Verwendung im Unterricht.
Forrc/Wrfg zz/r eiwer 6/WfewortfwÄWg /fer
IFerUtA«/e gemäss Vorschlag von Prof. Dr. DAz/Te/v

1. Aesthetisch-kunstgewerbliche Heimatkunde.
2. Volkskundlich-geschichtliche, staatskundliche Heimat-

künde.
3. Geographische, pflanzen- und tierkundliche Heimat-

künde, verbunden mit Lehrausflügen.
4. Materialkenntnis.
5. Spezielle Schulfächer (Chemie des Alltags und der

Werkstoffe, Physik des täglichen Lebens usw.).

3. Unter FerrcAzWfwew orientiert der Präsident der
Rechenbuchkommission, P. Notter, Maur, über den Stand
der Arbeiten am neuen Rechenbuch. Im Frühling 1955
wird das Buch der 7. Klasse, im Sommer das der 9- Klasse
und im Frühling 1956 das der 8. Klasse zur Verfügung
stehen.

Erziehungsrat /. B/Wer, Winterthur, orientiert als Prä-
sident der Versuchsklassenkommission über den Stand der

Beratungen in dieser Kommission. Der Erziehungsrat
wird voraussichtlich folgende Richtlinien innehalten:

Auf Frühling 1955 werden neue Versuchsklassen aur
Antrag der Schulpflegen nur bewilligt bei Erfüllung fol-
gender Bedingungen:
1. Der neue Versuchsklassenlehrer muss wenigstens zwei

Jahre Praxis an der Oberstufe oder mindestens an der
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4.—6. Klasse haben. (Diese Bedingung kann im Früh-
ling 1955 noch nicht erfüllt werden.)

2. Er muss mindestens einen Handfertigkeitskurs (Holz
oder Metall) absolviert haben.

3. Er verpflichtet sich, im Laufe des ersten Versuchsklas-
senjahres den Handfertigkeitskurs nachzuholen, der
ihm eventuell noch fehlt.

4. Er verpflichtet sich, in der Versuchsklassengemein-
schaft Zürich oder Winterthur mitzuarbeiten.

5- Er verpflichtet sich zur Teilnahme am Französisch-Di-
daktik-Kurs von K. Voegeli an der Universität Zürich.

6. Schulpflegen, die neue Versuchsklassen einrichten wol-
len, müssen sich verpflichten, Schüler, die nicht in die
Versuchsklasse gehören, zurückzuweisen. (Einweisung
in 7./8. Klasse oder Abschlussklasse.)
Da Winterthur keine 7./8. Klassen mehr hat, wird die

Versuchsklassengemeinschaft Winterthur den Antrag auf
Schaffung von Abschlussklassen einreichen.

Der Vorstand der OSK nimmt diese Richtlinien zur
Prüfung entgegen, und die OSK wird dazu baldmöglichst
Stellung beziehen.

Erziehungsrat B/Wer weist darauf hin, dass den Ober-
Stufenlehrern das Recht gegeben werden soll, schon ab
nächstem Frühling einen dritten freien Nachmittag im
Stundenplan vorzusehen mit der Verpflichtung, an diesem
Nachmittag den Französisch-Didaktik-Kurs von K. Voe-
geli zu besuchen. Für Zürich und Umgebung kommt der
Dienstag, für Winterthur und Umgebimg der Freitag in
Frage.

Mit dem Dank an Gäste, Referenten und Kollegen
schliesst der Vorsitzende um 19 Uhr die mehr als vier-
stündigen Verhandlungen. OA

Z»r Forr/a^rr/Vz»»ge» O/èto&er Ar Dezewz&er 1954

1. Die fCow/eretzz- »»4 F1953 werden
zuhanden der Jahresversammlung entsprechend dem An-
trag der Revisoren mit bestem Dank abgenommen.

2. Vorbereitung der /aÄrerx'er.faTrcwz/ÄWg vom 4. De-
zember 1954; Hauptgeschäfte sind neben den statutari-
sehen die Orientierung über die Neugestaltung der «Elé-
ments» durch Dr. Walter Stehli, Kilchberg, und der Vor-
trag von Heini Herter, Uster, über «Eindrücke von Schule
und Leben im Fernen Osten».

3. Vorbereitung unserer Anträge an die /aArEweE-Sft-

z»«g der Präsidenten der ostschweizerischen Sekundär-
lehrerkonferenzen vom 27. November in Zürich. Als Zür-
eher Beiträge ins Jahrbuch 1955 werden angemeldet
«Physikalische Schülerübungen zu Magnetismus und Elek-
trizität», von Paul Hertli, und «Vom Sprachwandel», von
Rob. Zweifel, Zürich.

4. E. Zürcher berichtet über die wohlgelungene musik-
pädagogische Tagung in Zürich; es wird erwogen, ge-
legentlich — mit einheimischen Kräften — einen ,Sz«g-
£«rr für die Oberstufe zu veranstalten.

5. Der Vorstand berät — zuhanden der Volksschul-
gesetzkommission des ZKLV — über die Z»elre/z««g /»r
die Oèerrto/e der Volksschule in einem zukünftigen Ge-
setz und über eine Einleitung zum Lehrplan der Sekun-
darschule.

6. Die Verhandlungen mit Frau Séchehaye, Genf, der
Witwe des Verfassers von «Le Fer&e /rawfafr», über eine
neue (4.) Auflage des Konjugationenbüchleins sind zu

einem guten Abschluss gekommen. Nach Entgegennahme
der Aenderungswünsche eines Kreises von Kollegen, die
das Werklein verwendet haben, wird W. Weber die Neu-
drucklegung betreuen. Die Neuauflage soll 10 000 Stück
zählen.

7. Die S/UzzcreAâ'/rer z#»z BS-U»rerac/&r sind erstellt
und können zum Preis von 6 Rp. pro Stück (plus Porto)
bezogen werden.

8. Zur Ei«/»Ar#«g i» Bee/jew&ac/W der
Sekundärschule werden freiwillige Kurse mit finanzieller
Unterstützung durch Kanton und Gemeinden geplant.

9. Die Aufgabe, Sekundarlehrer als Experte« für die
Aufnahmeprüfungen der Ati«e/rcÄ«/e ZarcÄer
vorzuschlagen, wird einem Vertrauensmann im Oberland
übertragen.

10. Die losen Blätter der «Schweizer
des 15. und 16. Jahrhunderts», dieses kulturell bedeut-
samen und als Anschauungsmaterial für die Schweizer-

geschichte wertvollen Werkes aus dem Atlantis-Verlag,
sind samt Text zu Mappen zusammengelegt worden; diese
werden Kollegen und Schulen von unserm Verlag zu
Fr. 5-— abgegeben, das gebundene Buch zu Fr. 10.—.

11. Der Vorstand nimmt Kenntnis davon, dass entspre-
chend unserm Antrag das von W.
Spiess, definitiv obligatorisch erklärt und das umgearbei-
tete Französischlehrmittel «E/é?«e»Ar» von Dr. Hs. Hoesli
vom Erziehungsrat dem Autor abgenommen und in Druck
gegeben worden ist.

12. Ab 1. Januar 1955 leitet der von der Jahresver-
Sammlung neugewählte PtärLA»; Dr. E. Bie»z die Ge-
schäfte der Konferenz. Bei der werden
Dr. Z/éerr Gar als Vizepräsident, IFa&er IFe£er als Ak-
tuar und Er«rt Eg/i als Verlagsleiter bestätigt; Eratf Laa/-
/er, Winterthur, wird an Stelle von Dr. Bienz als Rech-
nungsführer gewählt. Als Vertreter der SKZ in der
Volksschulgesetzkommission des ZKLV und in der amt-
liehen Kommission in selber Sache wird F. Uli weiter-
wirken. IF. IF.

/Vô/o/êo// «fer 4/f?

fora 22. Jawaar 1955 m» SVwgraaZ 4er ScEa/Aaarej
KorwÂaarèraeEe ZarâE

Als Gäste unter den zahlreich erschienenen Kollegen
konnte der Präsident O. Schnyder als Vertreter des Er-
ziehungsrates Herrn J. Binder, als Vertreter des Synodal-
Vorstandes die HH. E. Grimm und Dr. V. Vögeli sowie
als Vertreter der Kantonalen Sekundarlehrerkonferenz
Herrn F. Illi begrüssen.

Unter Traktandum 1 wurde mit Befremden Kenntnis
genommen von der Absicht der Zentralschulpflege Zü-
rieh, Naroe« Eea/rcLa/e für eine der neu zu
schaffenden Abteilungen der Oberstufe zu verwenden.
Verschiedene Votanten geben der Meinung Ausdruck,
dass keine zwingenden Gründe vorliegen, um den seit
Jahrzehnten eingebürgerten und allgemein gebräuchlichen
Namen für unsere Stufe in die Oberstufe zu verschieben.
Sie stellen auch fest, dass die in etwa drei andern Kan-
tonen vorhandene Realschule dort unserer Sekundärschule
entspricht. Die «»gtrecA/erAg/e IFegwaÄtwe »»refer 3t»-
/e»£ezercE»»»g müsste daher unweigerlich zu Begriffs-
Verwirrungen führen. In der Meinung, es solle für einen
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neuen Schulstufentypus im Kanton Zürich auch ein neuer
Name gesucht und verwendet werden, werden als Vor-
schlage für die Namensbezeichnung der drei neuen Ober-
stufentypen genannt:

a) Sekundär-, Werk- und Abschlußschule und
b) Sekundär-, Ober- und Werkschule.

Die Konferenz beschliesst zum Abschluss dieses Ge-
schäftes der kantonalen Erziehungsdirektion folgende
Pero/atio« zugehen zu lassen:

«Die J?etf/fe&reryfo»/ere»z der K««/o«r Zäwä fr;
/>e/re»2de; 4<w»/>er, 4»rr 4/e /»> 4/e 4.—6. K/»rre »«-
rerer Fo/£rrcÄ»/o J<?z2 7»/&rzeE«;e» e/«ge£»rgerte Be-

zez2£«»»g Beafrta/e /»»/ A«/rag 4er Ze«;ra/-
re^a/p/Zege 4er Srad; ZäricÄ /är ei»e A£;«7«»g 4er
»eae« Oèerrta/e pfer«/e«4»»g //«de» ro//, »®4 w»«rcÄ;,
4arr 4er N««ze l?e<4re/6a/e «/c/>; /« 4ie Oéerrta/e fer-
rcÄo&e» wer4e.»

Das H»»p;gerc7&»/; der Versammlung war der Orien-
tierung und Diskussion über ein Ueier^r/Atfer/a^re« aar
4er 6. K/arre z« dz'e Se/èa«4arreÂa/e gewidmet.

Ueber den Vorschlag des Zürcher Kantonalen Lehrer-
Vereins, der von der erziehungsrätlichen Kommission, die
gegenwärtig an der Reorganisation der Oberstufe arbeitet,
genehmigt wurde, referierte Kollege Otto Wettstein,
Mannedorf. Ein Hinweis auf dieses Uebertrittsverfahren
wurde von der Erziehungsdirektion im «Amtlichen Schul-
blatt» vom 1. Januar 1955 veröffentlicht. Gemäss den
Ausführungen des Referenten soll dieses Verfahren erst-
mais dieses Frühjahr versuchsweise erprobt werden. Zu
diesem Zwecke werden in den Monaten Februar und März
an siebzig 6. Klassen des Kts. Zürich sechs Prüfungsarbei-
ten mit den austretenden Sechstklässlern durchgeführt.
Durch diese Prüfungen sollen folgende Fragen und
Punkte abgeklärt werden:

1. Ist eine gerechte und zuverlässige Ausscheidung in
Sekundär- und Werkklassenschüler durch Prüfungen
am Ende der 6. Klasse möglich?

2. Sind die Zuweisungsnoten, die der ZKLV aufgestellt
hat, 4,5 für Sekundär- und 3,5 für Werkschüler,
richtig?

3. Sind überhaupt solche starren Noten für den Ueber-
tritt richtig und sollte nicht das Urteil des Lehrers in
gewissen Fällen zutreffender sein?

4. a) Stimmen die Prüfungsergebnisse mit den Zeug-
nisnoten überein?

b) Sind die Zeugnisnoten allein ein taugliches Zu-
teilungsmittel?

5. In welchem Rahmen spielt sich die Zusammenarbeit
mit den Oberstufenlehrern ab?

6. Sind die vorgesehenen Prüfungen eine zumutbare
Aufgabe für Schüler und Lehrer?

7. Sollen alle Schüler oder nur ein Teil derselben ge-
prüft werden?

8. Können mit der gleichen Prüfung auf zuverlässige
Weise die Schüler in Sekundär-, Werk- und Ab-
schlussklassen zugeteilt werden?

9- Sollen die Prüfungen auf eine kürzere oder längere
Zeitspanne verteilt werden?

10. Ist das gleiche Uebertrittsverfahren in Stadt und Land,
in Ein- und Mehrklassenschulen anwendbar?

11. Können die gleichen Prüfungsaufgaben im ganzen
Kanton verwendet oder sollen diese bezirks- oder ge-
meindeweise aufgestellt werden?

12. Wie verhält sich das Ergebnis der in der Probezeit der
Sekundärschule durchgeführten Prüfungen mit den

Prüfungsergebnissen am Ende der 6. Klasse?

Zum zweiten Vorschlag für ein neues Uebertrittsver-
fahren, der vom sehr stark besuchten Reallehrerkonvent
der Stadt Zürich am 4. Oktober 1954 einstimmig gutge-
heissen wurde und der Einfachheit halber nach seinem
«Geburtsort» kurz «Lzwzwrartzder PorrcA/^g» genannt
wird, referierte Kollege Alfred Siegrist, Zürich. Dieser
Vorschlag hat sehr viel Aehnlichkeit mit den Beschlüssen
der RLK von Stammheim aus dem Jahre 1946. Der «Lim-
mattaler Vorschlag» gliedert sich in Forderungen und An-
träge, wobei zu bemerken ist, dass es sich noch nicht um
eine definitive Fassung handeln kann, da über verschie-
dene Punkte zuerst noch Erfahrungen gesammelt werden
müssen. Es ist daher durchaus möglich, auf Grund kom-
mender Ergebnisse noch notwendige Aenderungen und
Verbesserungen anzubringen. In dieser Grobskizzierung
lautet der «Limmattaler Vorschlag» wie folgt:

Forderawge«;
1. Entlastung der Schüler vom Prüfungsdrill.
2. Entlastung der Realstufe, insbesondere der 6. Klasse.
3. Befreiung der Sekundärschule von offensichtlich unge-

eigneten Schülern.
4. Entlastung der Sekundärschule vom heutigen zeitrau-

benden Prüfungssystem.
5. Gewährleistung der Klassenbestände für Versuchs- und

Abschlussklassen vom Schulbeginn an.

&) A«/rage:
1. Jeder Sechstklässler mit der Durchschnittsnote 4 aus

den Hauptfächern hat das Recht, oE«e Pr»/««g z« 4/e
Probezeit 4er 5e7z/«4»r.fc/)«/e einzutreten.

2. Schüler mit einer Durchschnittsnote zwischen 3,5 und
4 haben eine Prüfung zu bestehen, sofern die Eltern
den Uebertritt in die Sekundärschule wünschen. Die
Prüfung findet im letzten Monat der 6. Klasse statt.

3. Die Probezeit dauert 6—8 Wochen. Die 527»/er ro//e«
z«/ B»P«ze» 4er «o/ww/e» U»;errz'e/>/r ««/ «e»e« 52o//
gepr»// werde«.

4. Schüler, welche die Probezeit nicht bestehen, werden
den bisherigen Versuchsklassen zugeteilt.

5. Die Behörden werden ersucht, entsprechende Versuche
durchzuführen.
Die Gründe, die zur Entstehung des «Limmattaler Vor-

Schlages» führten, sind folgende:
1. Das bisherige Uebertrittsverfahren krankte offen-

sichtlich an der sinnwidrigen Tatsache, dass die Pro/wo-

/zo«r«o/e 3,5 gleichzeitig zum Uebertritt in verschiedene

Schultypen der Oberstufe berechtigte. Der Tatsache, dass

die geistige Struktur eines Sekundarschülers von der eines
Siebentklässlers verschieden ist, wurde bisher beim Ueber-
tritt in die Oberstufe keine Rechnung getragen.

2. Kez« Pr»/»«gfpyj7er», ob auf zahlreichen oder weni-

gen Arbeiten basierend, £»«» ez»e» derart »«//»r.fe«4e7Z
E/«4r»cyf zz&er ez'«e 52£z4erper.rô'«/zeMez/ »er»zz//e/», wze

ez«e 4rez;»E«ge ge«/ez?z.f»»ze Aréez'/ zwz.fcÄe« 52/:)»/er »»4
Lehrer. Daher soll die Grobsiebung durch den Sechst-

klasslehrer auf Grund seiner dreijährigen Erfahrung ge-
schehen und Pr»/»«ge« ««r /»r dzejezzzge» S2£»/er »«ge-
re/z/ werde«, £ez 4e»e« 4er LeÂrer re/èrt de« E«/rc/?ezd
«z2/>/ Zre//e» wz// oder derew E//er« «zz/ 4e«z L/eèerwez-

r»wgr»;//rag der Be»//e/>rerr «z2/>f ez«rerrra«4e» r/«4.
Dieser zweite Punkt stellt in ausserordentlichem Masse

eine Fertra»e»rfrage dar, die von der Reallehrerschaft an
die Kollegen der Oberstufe und die Behörden gestellt wer-
den muss. Gleichzeitig setzt diese Vertrauensfrage aber
auch voraus, dass die Reallehrer willens sind, dze Fera«;-

wort»»g für die Mehrzahl der in die Probezeit der Sekun-
darschule überwiesenen Schüler z» »2>er«e/j»ze«.

(21) 311



D«ro& de« F«/z»g oder d/e AF/eÄ«««g dreier Fer««/-
«w/#«g wâ'rde der «Lz'«2«2«//«/er Fowâ/«^» je/'«ej wer/-
«o/li/e« Bej/««d/edj èer««è/, nämlich des «zög/zcFr/ />?«-

/»«gr/re/e« î7eèer/«//j- 7« dze 5e£««d«wA«/e/
3. Seit Jahren gilt die Realsmfe im Kanton Zürich als

überlastet. Wenn trotz dieser Tatsache durch das Verschie-
ben des Ausleseverfahrens in die 6. Klasse die Realabtei-
lung mit neuer Mehrarbeit bedacht werden soll, to dar/
dz'ej ««r /« ««er For?« gerzFeÄe«, die ScAà/er ««d Lehrer
FrycÄ/rcÄ ««d «zög/ic/Su/ we«fg 7><?/«i/e/.

Auf Grund der Ergebnisse der seinerzeit durchgeführ-
ten Urabstimmung steht jedoch fest, dass zahlreiche Kol-
legen von der Landschaft allgemeine Prüfungen am
Schlüsse der 6. Klasse begrüssen würden. In gewissen klei-
neren Gemeinden mögen hierbei gewisse taktische Er-
wägungen keine zu unterschätzende Rolle spielen. Unter
Berücksichtigung dieser fene/dcdoze« Azz//atizz«ge« ro«
S/«d/ ««d La«d ergibt sich die Erkenntnis, dau 7?« «e?z

ret'idier/e« Fo/^iJC/Ba/gere/z /éez» j/arrct f/eèer/ri//tter-
/«Äre» /7x7er/ werde« dar/; die l?ege/««g dette/Äe« rod
«7e/«ze/&r de« e7«ze/«e» 5rF«/ge«ze/«<2e» d«rcÄ de« Fer-
ord«z/«grweg «èer/arre» &/e7£e«.

Erfreulicherweise vertritt die Zentralschulpflege der
Stadt Zürich bereits durch ihren Beschluss vom 18. No-
vember 1954 in ihren «2?7ev&//7«7e« z«r Tedre/dr/o« der
Fo/£rj«Wgeie/zei vo»z 21. /«»/ 1899» diese Auffassung.

Leider besteht dieses Jahr im Uebertrittsverfahren noch
eine Doppelspurigkeit in dem Sinne, dass infolge der
gegenwärtig noch gültigen gesetzlichen Bestimmungen
nur die Ergebnisse der Prüfungsarbeiten während der
Probezeit der Sekundärschule massgebend sind und den
Versuchen am Ende der diesjährigen 6. Klassen nur rein
theoretische Bedeutung zukommt. Zudem besteht zwi-
sehen dem wirklichen «Limmattaler Vorschlag» und den
entsprechenden Versuchen im stadtzürcherischen Schul-
kreis Limmattal noch ein wesentlicher Unterschied. Ge-
mäss «Limmattaler Vorschlag» sollten nur einige Grenz-
fälle (siehe Punkt 2 der vorstehenden Begründungen) ge-
prüft werden; im diesjährigen Versuch müssen sich jedoch
alle Sechstklässler, die in die Sekundärschule eintreten
wollen, einer Prüfung unterziehen. Es ist zu hoffen, dass

im nächsten Jahr die Versuche doch noch etwas besser
auf die Vorschläge abgestimmt werden.

In der anschliessenden Diskussion wurde der Vorstand
beauftragt, der kantonalen Erziehungsdirektion in einem
Schreiben ihre wohlwollende Einstellung gegenüber die-
sen Versuchen zu verdanken.

Die Ko«/ere«z /eg/ ;et/oc/& IFer/ ««/ <77e Fer/r/e//««g,
z/«tt z/«rcÄ 4/eie Per.r»cFe die e«dg»7/ige 5/e//««g««Ä»ze
der Feid/eFrerjeÄ«// z« de« «orgereÄ/«ge«e« Ue^er/rd/t-
z/er/«Fre« «7eF/ Fr«;«dzzzer/ werde.

Durch verschiedene Votanten kam auch der dringende
Wunsch der Konferenz zum Ausdruck, die vorgesehene
LeFrF/««retdjw» möge für unsere Stufe die schon lange
gewünschte F«//«r/««g 7» Gr«#z»z«/72: ««d Fecf>«e« brin-
gen. Speziellen Angriffen waren wieder einmal mehr die
Honeggerschen Rechenlehrmittel auf unserer Stufe aus-
gesetzt, die infolge ihres übersetzten Bestrebens nach ver-
mehrter Denkschulung als nicht stufengemäss verurteilt
werden.

Um den Rahmen dieses Protokolls nicht zu sprengen,
muss leider darauf verzichtet werden, verschiedene Vo-
tanten hier namentlich aufzuführen, obwohl sie es ver-
dienen würden. Als besonders träfes Votum sei jedoch
dasjenige von Karl Stähli, Thalwil, erwähnt, der mit wit-
zigen, aber doch von tiefem Ernste getragenen Worten

die in den letzten Jahren auf unserer Stufe immer mehr
gesteigerte i/eèer/or<2er»»g »«rerer Sc/&»/er geisselte und
damit so recht aus dem Herzen der meisten Konferenz-
teilnehmer sprach.

Der Protokollaktuar: Z//r. Sz'egràr.

//7r
Die Absolventen des kantonalen Oberseminars und

des evangelischen Seminars Unterstrass wurden am
26. November 1954 vom kantonalen Lehrerverein zu
einem Orientierungs- und Unterhaltungsabend in den
altehrwürdigen Saal der Schmidenzunft eingeladen.
Diese Veranstaltung — die zweite ihrer Art — hatte
zum Zweck, den künftigen Zürcher Pädagogen die Not-
wendigkeit und segensreiche Wirkung eines möglichst
frühzeitigen berufsständischen Zusammenschlusses vor
Augen zu führen.

Diesem Zweck wurde der Anlass, an dem, ausser den
Oberseminaristen, Vertreter sämtlicher im Kanton
Zürich tätiger Lehrer-Berufsorganisationen anwesend

waren, in vollem Masse gerecht. Die Begrüssung und
Orientierung wurde durch Herrn J. Baur, Präsident des

ZKLV, Herrn H. Egg, Präsident des SLV und Herrn
Dr. W. ZUlliger, Präsident der kantonalen Schulsynode
durchgeführt. Jeder der Referenten wusste mit ein-
drücklichen Worten und anhand von gutgewählten Bei-
spielen die Tätigkeit der von ihnen präsidierten Vereini-
gungen darzulegen. Es wurde dabei erwähnt, was im
Laufe der verflossenen Jahre und Jahrzehnte durch die
Lehrerorganisationen schon geleistet wurde für die
Lehrerschaft, damit aber auch für die Schule und das

ganze Volk. Eindringlich waren aber auch die Mahnun-
gen, das Erbe der Vorgänger weiterzuführen. Die
Vereine der Lehrerschaft sind nämlich nicht nur berufen,
Kolleginnen und Kollegen Schutz und Hilfe zu ge-
währen, falls dies nottut; ihnen kommt vielmehr in
erster Linie die Aufgabe zu, die Meinung der Lehrer-
schaft zu allen Grundfragen der Erziehung und Bildung
gegenüber der Öffentlichkeit zum Ausdruck zu bringen.
Da diese Grundfragen ausserordentlich weitschichtig
und vielgestaltig sind, ist es unmöglich, dass ein einziger
schweizerischer Lehrerverein an ihre Lösung gehen
kann. Dazu bedarf es der Dezentrahsation, und es be-
deutet daher durchaus keine Vereinsmeierei, mehreren
Lehrervereinen anzugehören, denn alle haben ihre spezi-
fischen und unabdingbaren Aufgaben. Leider erkennen
aber lange nicht alle, namentlich der jüngeren Kollegen,
diese Tatsache. Daher drängt es sich auf, den Junglehrern
beizeiten die Augen zu öffnen, was auch an dem Orien-
tierungsabend für die Oberseminaristen in ausserordent-
lieh sympathischer, aber unmissverständlicher Art und
Weise geschah.

Ein kleiner, vom ZKLV offerierter Imbiss leitete zum
zweiten Teil des Abends über, in dem den Gästen gezeigt
wurde, was zielbewusste Gemeinschaftsarbeit von
Lehrern auf dem Gebiet von Kunst und Unterhaltung
erreichen kann. So durfte man neben prächtigen musi-
kaiischen Darbietungen, Liedervorträgen von Kollege
Peter, dem ausgezeichneten Quartett von Kollege
Trechslin und dem Orchester des Oberseminars, das zu-
gunsten eines Schüler-Skilagerfonds gegründete, bril-
lante und träfe Lehrer-Cabaret «Rotstift» aus Schlieren
bewundern.
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Die Veranstaltung war wiederum ein voller Erfolg
und dürfte den künftigen Zürcher Pädagogen besser als

jede Abhandlung die Notwendigkeit des beruflichen
Zusammenschlusses klargemacht haben.

i\ Af/rie/

22. 52lz««g, 25. Nofe»z&er 1954, ZwrlcÂ

Die Besoldungsrevision in der Stadt Zürich (s. Päd.
Beob. Nr. 17, 1954) bringt die Limitierung der freiwilli-
gen Gemeindezulagen im kantonalen Lehrerbesoldungs-
gesetz erneut zur Diskussion. Der Kantonalvorstand er-
wägt alle Möglichkeiten, wie die durch die Limitierung
in einzelnen Gemeinden (Stadt Zürich, Zollikon, Küs-
nacht) für die Lehrerschaft entstandenen, unerfreulichen
Zustände verbessert werden könnten. Eine Revision des

Besoldungsgesetzes ist anzustreben. Vorher aber ist durch
eine Erhöhung der Teuerungszulagen auf kantonalem Bo-
den der «Plafond» so zu heben, dass in der Stadt Zürich
auch die Primarlehrer in die Besoldungsrevision einbe-

zogen werden können.

Die Zentralschulpflege der Stadt Zürich hat unter dem
18. November 1954 Beschluss gefasst über ihre Rieht-
linien zur Teilrevision des Volksschulgesetzes vom
11. Juli 1899- Sie basieren weitgehend auf der Denk-
schrift von Abteilungssekretär Hs. Wymann über die Re-
organisation der Oberstufe der zürcherischen Volksschule
und einer Eingabe des Vorstandes des Städtischen Gesamt-
konventes. Neu ist die Benennung der verschiedenen Ab-
teilungen der Oberstufe. Die Zentralschulpflege schlägt
hier vor: Die Oberstufe umschliesst Sekundär-, Real- und
Werkklassen.

Dem Erziehungsrate werden zu Händen der erzie-
hungsrätlichen Kommission die von der Volksschulgesetz-
kommission des ZKLV ausgearbeiteten Formulierungen
für die Zweckbestimmungen der Oberstufe und ihrer Ab-
teilungen vorgelegt.

Hs. Küng orientiert über eine Aussprache zwischen
Vertretern der Personalverbände mit den massgebenden
Beamten der Finanzdirektion und der Beamtenversiche-
rungskasse. Besprochen wurde unter anderem die Auf-
nahmepraxis in die BVK, die Stellung der Experten (Ver-
trauensärzte) und die Stellung der Kassenkommission zur
BVK-Verwaltung.

Durch Beschluss des Kantonsrates werden nun auch
die Lehrer an den vom Staate unterstützten privaten Er-
Ziehungsanstalten in die kantonale Beamtenversicherungs-
kasse aufgenommen.

Der Kantonalvorstand beschliesst einen Beitrag an die
Anwalts- und Gerichtskosten, die sich aus einem Rechts-
hilfefall für einen Kollegen in der Stadt Zürich ergeben
haben.

Auf Wunsch eines Kollegen hatte der Kantonalvor-
stand die Festschrift zum 150jährigen Bestehen der Kan-
tonspolizei zu beurteilen. Er ist der Auffassung, dass es

sich um eine wertvolle und interessante lokalhistorische
Darstellung handle, die sich sehr wohl für eine Lehrer-
bibliothek eigne, hingegen nicht in eine eigentliche Schü-

lerbibliothek hineingehöre.
Der Abonnementspreis für den Pädagogischen Beob-

achter (für Separatbezüger) wird für das Jahr 1955 auf
Fr. 3.— festgesetzt. E. E.

23. 2. Dezc-wEer 1954,

An der Sekundärschule wird ein zunehmender Lehrer-
mangel sichtbar. Bis zum Jahre 1958 sollten gegen 400
neue Stellen geschaffen werden. Die zusätzliche Ausbil-
dung in Umschulungskursen vermag diesen Bedarf nicht
zu decken. Es werden daher Vorschläge diskutiert, um
diesen Mangel beheben zu können. Die beste Lösung sieht
der Kantonalvorstand darin, wenn sich junge Primarieh-
rer, die sich bereits in der Praxis bewährt haben, ent-
schliessen könnten, nachträglich noch das Sekundarlehrer-
Studium aufzunehmen. Eine diesbezügliche Anregung
wird an die Erziehungsdirektion weitergeleitet.

Gemeinsam mit Vertretern des Lehrervereins Zürich
wird eine Erhöhung der Teuerungszulagen besprochen.
Der Stadtrat von Zürich hat auf eine Eingabe der städti-
sehen Personalorganisationen hin eine Vorlage ausgearbei-
tet, die von den Personalverbänden grundsätzlich akzep-
tiert wird. Es ergibt sich aber daraus, dass eine gleichwer-
tige Erhöhung der Teuerungszulagen für die Primarlehrer
infolge der Limitierung der Gemeindezulagen nicht mög-
lieh wäre. Gegen diese Benachteiligung wehren sich die
städtischen Primarlehrer. Eine Lösung ist nur möglich,
wenn die Limitierungsbestimmungen des kantonalen
Lehrerbesoldungsgesetzes geändert oder auch die Teue-
rungszulagen auf die staatlichen Grundgehälter der Volks-
schullehrer erhöht würden. Bei der Behandlung der Mo-
tion Kleb wird der ganze Fragenkomplex auch im Kan-
tonsrat aufgerollt werden.

Lehrerverein Zürich und Kantonaler Lehrerverein
übernehmen in einem besonderen Fall einen Teil der Ver-
fahrenskosten in einem Rechtsstreit eines Kollegen. E. E.

24. S//z»«g, 76. Dezewzèer 2954, Zà'ricÂ

Die Erziehungsdirektion hat eine Neuregelung der
Entschädigungen für den Präsidenten und die Aktuare
der Bezirksschulpflege Zürich in Aussicht gestellt.

Als im gesetzlichen Rahmen mögliche Erleichterung
für die Aufnahme des Sekundarlehrerstudiums durch
junge Primarlehrer sieht der Kantonalvorstand in erster
Linie die Erteilung eines bezahlten Urlaubes unter Be-

lastung des Beurlaubten mit den Vikariatskosten vor.
Durch eine Oberexpertise wurde einer Kollegin in der

Stadt, die ursprünglich nur teilinvalid erklärt worden war,
eine lOOprozentige Invalidität zuerkannt, wodurch sie

nun in den ungeschmälerten Genuss der Invalidenrente
kommt.

Dem Kantonalvorstand wurde die Zusicherung ge-
macht, dass zukünftig die Untersuchungen als Grundlage
für die Aufnahme in die Beamtenversicherungskasse in-
nerhalb zwei bis drei Monaten nach Stellenantritt erfolgen
werden, womit die unliebsamen Verschleppungen des Ent-.
scheides über die Aufnahme behoben sein dürften. E. E.

25. Stfz««g, 22. Dezewèer 2954, Z«Wc6

An einer Sitzung von Vertretern der kantonalen Per-
sonalverbände ist am 21. Dezember eine Eingabe an die
Regierung redigiert worden mit der Forderung auf Er-
höhung der Teuerungszulagen zur Erreichung des vollen
Teuerungsausgleiches. Die Erhöhung soll prozentual er-
folgen, ohne Festsetzung einer Minimalsumme.

Der Lehrerschaft sind in der Bezirksschulpflege Zü-
rieh vier neue Sitze zuerkannt worden. Die Entschädi-
gungsfrage an den Präsidenten und die Aktuare ist aber
noch nicht geregelt.

Im Jahre 1931 betrug der Anteil der männlichen und
der weiblichen Lehrkräfte an der zürcherischen Volks-
schule 75 bzw. 25 °/o; 1954 betrugen die Verhältniszahlen
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66 zu 34 °/o. Sie verschieben sich zusehends zugunsten der
weiblichen Lehrkräfte. Die Frage, auf welchem Wege der
Volksschule wieder vermehrt männliche Lehrkräfte zu-
geführt werden können, wird damit zu einem dringenden
Problem.

Die Volksschulgesetzkommission des Kantonalen Leh-
rervereins wird sich erneut mit einer Formulierung für die
Zweckbestimmungen der verschiedenen Abteilungen der
geplanten neuen Oberstufe zu befassen haben, nachdem
die erziehungsrädiche Kommission zu keinem Ergebnis
gelangte.

Die Vorbereitungen zu einem praktischen Versuch be-
treffend Zuteilung der Schüler in die drei Abteilungen
der zukünftigen Oberstufe sind soweit gediehen, dass die
daran beteiligten Kollegen auf den 5- Februar zu einer
Orientierungsversammlung zusammenberufen werden
können.

Der Kantonale Lehrmittelverlag plant eine neue Aus-
gäbe des Natur- und Heimatschutzbuches.

Die Lehrerschaft soll ersucht werden, vermehrte Paten-
schaffen für das Kinderdorf Pestalozzi in Trogen zu über-
nehmen.

Eine Besprechung, mit dem Ziele, eine Lockerung in
der Kürzung der AHV-Rente bei den über das 65. AI-
tersjahr hinaus amtenden Kollegen in die Wege zu leiten,
verlief ohne Ergebnis.

Dem nach zehnjähriger Tätigkeit als Präsident der
Kantonalen Sekundarlehrerkonferenz zurücktretenden
Fritz Illi wird der Dank des Kantonalen Lehrervereins
ausgesprochen. E. £.

1. Erf>o'(è»»g (fer Te#er#«g.rz»fege» /»r (fer

Am 21. Februar 1955 erhöhte der Kantonsrat die
Teuerungszulagen für das Staatspersonal (inklusive Volks-
schullehrer) mit Rückwirkung ab 1. Januar 1955 von 19
auf 21 «/<>.

Abgelehnt wurden aber nachstehende Anträge:
a) die Erhöhung der Teuerungszulagen um 3 %>;

b) die Ausrichtung einer Kinderzulage von monat-
lieh Fr. 20.—;

c) die Festsetzung einer Minimalerhöhung von 240
Franken im Jahr.

Mit der Teuerungszulage von 21 ®/o sind die Besoldun-

gen des Staatspersonals bis zu 172,7 Indexpunkten ausge-
glichen.

2. Ef£öÄ»«g (fer Bero/tfesge« i« (fer 5fe(fe ZärfeB

Am 23. Februar stimmte der Gemeinderat der Stadt
Zürich der Besoldungsneuordnung zu. Die Besoldungen
der städtischen Arbeitnehmer werden somit mit Rück-
Wirkung auf den 1. Januar 1955 um 4,5 ®/o erhöht. Die
gesamte Teuerungszulage wird in die Grundbesoldung
eingebaut, und die gesamte neue Grundbesoldung ist die
neue versicherte Besoldung. Die maximale Altersrente
musste allerdings von 55 °/o der alten auf 50 °/o der höhe-
ren, neuen versicherten Beoldung festgesetzt werden. Da-
durch sind vom Personal und von der Stadt keine Nach-
Zahlungen zum Einkauf der höheren versicherten Besol-
dung zu erbringen.

3. Die Alot/072 Kfeè (tègefeEw#

Am 22. November 1954 reichte K. Kleb, Küsnacht, im
Kantonsrat eine Motion ein, welche die Erhöhung der

Gemeindezulage für Volksschullehrer um Fr. 1000.— an-
strebte. Trotzdem sich der Regierungsrat bereit erklärte,
die Motion zur Prüfung entgegenzunehmen, lehnte kürz-
lieh der Kantonsrat deren Ueberweisung ab.

4. Bero/(f»«gjrefijio»
Auf den Herbst dieses Jahres wird eine Revision der

Besoldungen der Beamten und Angestellten des Kantons
in Aussicht gestellt, so dass dann auch eine Teilrevision
des Lehrerbesoldungsgesetzes sich aufdrängen wird. Um
heute schon die nötigen Vorbereitungen treffen zu kön-
nen, veranlasste der Kantonalvorstand eine Umfrage über
die Auswirkungen des heute geltenden Lehrerbesoldungs-
gesetzes.

3. Bete/zaKg (fer L^rj/e/fe /»r D«fe£feè (fei
riefeer JG»«ro«rffe» 0&er.f£77M»<jr

Die Neubesetzung der Lehrstelle für Didaktik des

Sprachunterrichtes am Kantonalen Oberseminar führte zu
einer heftigen Diskussion in der Presse. Am 4. Februar
griff die «Tat» diese Wahl in einem Artikel «Vetterli-
Wirtschaft am Oberseminar» an, und am 7. Februar 1955
reichte Kantonsrat K. Ketterer (LdU) nachstehende Inter-
pellation ein :

«Die vom Regierungsrat vollzogene Wahl eines Stu-
denten zum Hauptlehrer für Didaktik des Sprachunter-
richts am Kantonalen Oberseminar wird in den an Schule
und Lehrerbildung interessierten Kreisen nicht verstanden
und heftig kritisiert.

Der Regierungsrat wird eingeladen, dem Kantonsrat
beförderlich Bericht zu erstatten über folgende Fragen:
1. Wieso konnte seitens des Oberseminars im November

1954 der Aufsichtskommission mitgeteilt werden, der
Gewählte habe seine Dissertation bereits eingereicht
und diese sei von der Universität angenommen wor-
den, während tatsächlich diese Dissertation auch heute
überhaupt noch nicht eingereicht worden ist. Was
wurde mit dieser irreführenden Mitteilung bezweckt,
und wer ist dafür verantwortlich?

2. Welche Bedeutung haben die Wahlbehörden den Aus-
weisen über bisherige wissenschaftliche und schulprak-
tische Tätigkeit des Kandidaten zugemessen?

3. Stimmt es, dass der gewählte Student seiner Anmel-
dung keinen einzigen Ausweis über wissenschaftliche
Leistungen beilegen konnte und dass er noch nie als

gewählter Lehrer oder nur als Verweser eine Schule

geführt hat?
4. Wie sind Kompetenzen und Verantwortung zwischen

Wahlkommission des Oberseminars, Erziehungsrat
und Erziehungsdirektion, beziehungsweise Regierungs-
rat in dieser Wahl abgegrenzt?»

Seither haben auch Vorstände von Stufenkonferenzen
und Versammlungen anderer Lehrerorganisationen sich
mit dieser Frage beschäftigt und den Kantonalvorstand
gebeten, sich dieser Angelegenheit anzunehmen und die
Lehrerschaft über diese Wahl zu orientieren. Der Kan-
tonalvorstand hat sich in seinen Sitzungen mit dieser
Frage befasst und beschlossen, nun vorerst einmal die
Beantwortung der Interpellation im Kantonsrat durch die
Regierung abzuwarten, die nächstens erfolgen dürfte. Der
Kantonalvorstand wird dieser Angelegenheit seine volle
Aufmerksamkeit schenken und die Lehrerschaft baldmög-
liehst orientieren.

Für den Vorstand des ZKLV,
der Präsident: /. ßa»r.

Redaktion des Pädagogischen Beobachters: Max Suter, Frankentalerstrasse 16, Zürich 10/49
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beweist die neuartige

SPEZIAL-SCHULKREIDE OMYA

ihre unübertrefflichen Qualitäten. Sie

ist sparsamer, ausgiebiger, geschmei-
diger und bruchsicherer und gehört

deshalb in jedes Schulzimmer.

GUTSCHEIN
für 4 Musterkreiden

GRATIS
Name:

Adresse :

Bitte einsenden an :

Plüss-Staufer AG Ottringen/Aarg.
Die älteste Kreidefabrik der Schweiz

In Amerika geniesst man den Traubensaft haupt-
sächlich zum ersten Frühstück. Die Amerikane-
rinnen behaupten, Traubensaft erhalte den Kör-

per jung und geschmeidig. Wer naturreinen
VOLG-Traubensaft trinkt, trinkt Kraft und
Gesundheit.

Erhältlich bei guten Lebensmittelgeschäften und
Konsumvereinen.

Verband ostschweiz. landwirtschaftl.
»»ULÜ Genossenschaften Winterthur

junge Braut Ihre erste

Aussteuer auswählen oder

Ihr bestehendes Heim durch

ein einzelnes Möbel bereichern wollen —

verlangen Sie ganz unverbindlich

einmal den neuen Prospektkatalog

von Simmen. Sie werden darin eine

Vielzahl wertvoller Anregungen

finden sowohl für größere

wie für kleinere Portemonnaies!

Tr. Simmen &. Cie. AG.
Brugg, Hauptstraße 8, Tel. 417 11

Zürich, Uraniastraße40, Tel. 25 69 90
Lausanne. 47. rue de Bourg, Tel. 22 29 92

<£f
zu glauben, dass Winckler nur Chalets baut

Denn seit Jahrzehnten erstellen wir auch Massivbau-
ten «Novelty» nach eigenem System und haben deren
bereits viele Hunderte ausgeführt • Diese Häuser
schliessen dennoch alle Vorteile des Holzhauses in
sich. Sie sind der ausgezeichneten Isolierung wegen
sehr geschätzt • Verlangen Sie den reich illustrierten
Gratiskatalog über unsere Spezialitäten und die
«7 Winckler-Vorteile».

Referenzen in der ganzen Schweiz.

j@WINCKLER A.G. FRIBOURG**

V y
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Demonstrationsapparate und Zubehöre für den

PHYSIK-UNTERRICHT

Eine Schweizer Berufsschule arbeitet für die Schweizer Schulen

Kolbenluftpumpe (Mechanik)

Die von der Metallarbeiterschule Winterthur

hergestellten Apparate sind Qualitätserzeug-
nisse. Wir führen alle diese zweckmässigen
und vielseitigen Geräte für

Mechanik — Magnetismus
Optik — Akustik
Wärmelehre — Elektrizität

ERNST INGOLD & CO. • HERZOGENBUCHSEE
Das Spezialhaus für Schulbedarf — Verkaufsbüro der Metallarbeiterschule Winterthur

Verlangen Sie unsern
Spezialkatalog für Physik

Besuchen Sie unsern

Ausstellungs- und

Demonstrationsraum
in Herzogenbuchsee

Demonstrationstransformator

316 tiiici
A6. Fachschriften-Verlaa & Buchdrucker«!
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